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Geleitwort zu dieser Reihe und zu diesem Buch

Das Steuerrecht ist öffentliches Eingriffsrecht von großer wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Relevanz; es durchdringt alle Lebensbereiche und knüpft da-
bei vielfach an zivilrechtlich vorstrukturierte und gestaltete Vorgänge an. Des-
sen ungeachtet folgt es einer eigenständigen Teleologie, ist darüber hinaus Un-
tersuchungsgegenstand nicht nur der Steuerrechtswissenschaft, sondern zahl-
reicher weiterer wissenschaftlicher Disziplinen, und zudem rechtspolitisch ein 
von hoher Dynamik geprägtes Rechtsgebiet. Grundlegende, nicht selten von der 
tagespolitischen Diskussion überdeckte Probleme zu identifizieren, sie in den 
Gesamtkontext der Steuerrechtswissenschaft einzuordnen, sie methodisch wie 
auch verfassungsrechtlich rückzubinden und zukunftsweisende Lösungsansät-
ze zu entwickeln, stellt deshalb eine besondere Herausforderung dar. Arbeiten, 
die steuerrechtwissenschaftlichen Forschungsfragen in dieser Weise auf den 
Grund gehen, bietet die Reihe eine gemeinsame Plattform. Willkommen sind 
Arbeiten mit öffentlich-rechtlichem, privatrechtlichem oder auch strafrechtli-
chem Hintergrund, doch ist die Reihe auch offen für interdisziplinäre Ansätze, 
vornehmlich aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie 
und der Politikwissenschaften.

Die vorliegende Arbeit widmet sich einer für das Selbstverständnis der deut-
schen Steuerrechtswissenschaft zentralen Fragestellung. Iris Schomäcker wür-
digt umfassend und kritisch die Grundlagen und Grenzen der verfassungsrecht-
lichen Kontrolle auf dem Gebiet der Besteuerung. Zu diesem Zweck stellt sie 
einen Rechtsvergleich mit der Rechtsprechung des US-amerikanischen Su-
preme Court an; als Referenzgebiet wählt sie dabei die verfassungsrechtliche 
Kontrolle des Einkommensteuerrechts und die darauf bezogene Judikatur. Im 
Kontrast beider Rechtsordnungen gelingt es Iris Schomäcker kenntnisreich und 
pointiert, die Stärken und Schwächen der in Deutschland zu verzeichnenden 
Entwicklung auszuleuchten. Sie bietet außerdem auch eine interdisziplinäre Ur-
sachenanalyse für die im Vergleich zur Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts deutlich geringere Kontrolldichte der verfassungsgerichtlichen 
Überprüfung von Steuergesetzgebung in der US-amerikanischen Judikatur. Die 
Verfasserin arbeitet überzeugend heraus, dass hierfür vor allem unterschiedli-
che rechtsstaatliche Traditionen und rechtsphilosophische Strömungen verant-
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wortlich sind, denen Bundesverfassungsgericht einerseits und US-Supreme 
Court andererseits unterliegen. Insgesamt handelt es sich um eine überaus ge-
lungene, die hiesige Debatte erheblich bereichernde rechtsvergleichende Arbeit.

Die Herausgeber



Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2018/19 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Heidelberg als Dissertation angenommen. Die Arbeit 
berücksichtigt Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung bis einschließlich 
Mai 2018 und bezieht insbesondere die Neuerungen der U.S. Tax Reform vom 
November 2017 mit ein.

Für die Betreuung der Arbeit und die Erstellung des Erstgutachtens gilt mein 
herzlicher Dank meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Hanno Kube, LL.M. 
(Cornell). Die Zeit als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl wird mir stets in guter 
Erinnerung bleiben. Ich danke Herrn Professor Dr. Bernd Grzeszick, LL.M. 
(Cambridge) für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und Herrn Prof. Dr. 
Wolfgang Kahl für die kurzfristige Übernahme des Vorsitzes des Prüfungsaus-
schusses. Darüber hinaus danke ich Herrn Professor Dr. Ekkehart Reimer, der 
nicht nur den Wunsch zu promovieren in mir (wieder)erweckt hat, sondern mir 
im Rahmen meines Schwerpunktstudiums auch beigebracht hat, immer nach 
dem Sinn einer Norm zu fragen.

Der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung, Hamburg, danke ich für 
die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.

Wertvolle Impulse für diese Arbeit hat mir ein Forschungsaufenthalt an der 
New York University gegeben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor H. 
David Rosenbloom dafür, dass er mir diesen Forschungsaufenthalt ermöglicht 
hat, sowie Frau Professor Linda Sugin, Herrn Professor Erik M. Jensen und 
Herrn Assistant Professor Clinton G. Wallace dafür, dass sie sich die Zeit ge-
nommen haben, mit mir über mein Thema zu diskutieren und mir damit ein 
besseres Verständnis für das amerikanische Steuer- und Verfassungsrecht ver-
mittelt haben. Darüber hinaus danke ich dem DAAD, der den Forschungsauf-
enthalt mit einem Kurzstipendium für Doktoranden unterstützt hat.

Mein besonderer Dank gebührt auch meiner Familie, meinen Kollegen und 
Freunden, die stets ein offenes Ohr für mich hatten und mit ihrer Unterstützung 
zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Allen voran danke ich meiner 
Mutter, die mir beigebracht hat, dass es für fast jede Frage ein Buch mit der 
Antwort gibt, und meinem Vater, durch den ich schon früh Einblicke in die 
Wissenschaft erhalten habe. Michael Valiadis danke ich für seine stete Unter-



VIII Vorwort

stützung und unzählige Gespräche über die amerikanische Politik und den U.S. 
Supreme Court. Schließlich danke ich meinem Unterwasserhockey-Team vom 
TCO Weinheim für die Ablenkung über und unter Wasser. Ohne sie wäre meine 
Zeit in Heidelberg nicht dieselbe gewesen.

Karlsruhe, im August 2019 Iris Schomäcker
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Einleitung

A. Die Konstitutionalisierung des Steuerrechts

Nachdem sich das Bundesverfassungsgericht in den ersten Jahren nach seiner 
Errichtung – von einzelnen Entscheidungen abgesehen1 – in Zurückhaltung ge-
genüber dem Steuergesetzgeber übte,2 nimmt das Gericht seit einiger Zeit ver-
mehrt Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung des Steuerrechts. Joachim 
Lang stellte 2000 kritisch fest, in keinem Land der Welt verfahre die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit so streng mit dem Steuergesetzgeber wie in Deutschland.3 
In letzter Zeit ist das deutsche Steuerverfassungsrecht immer wieder Gegen-
stand der Diskussion. Johanna Hey etwa äußerte sich Anfang 2015 zur Judi
katur des Bundesverfassungsgerichts im Steuerrecht,4 Oliver Lepsius widmete 
dem Thema 2015 einen Beitrag im Rahmen des Symposiums beim Bundes
finanzhof.5 Auch bei der Staatsrechtslehrertagung 2015 war die Konstitutionali-
sierung im Steuerrecht Thema.6

Das Grundgesetz hat die Rechtsfigur der Steuer nicht geschaffen, sondern viel-
mehr „als Finanzierungsinstrument in der Grundausstattung des modernen Staates 
vorgefunden“.7 Dennoch hat das Verfassungsrecht eine Begrenzungs- und Schutz-
funktion auch für das Steuerrecht. Die Grundrechte zügeln und begrenzen den 
Steuer eingriff und suchen, die Abgabenlast für den Einzelnen zu mäßigen.8 In seiner 
Funktion als „Letztinterpret“ des Grundgesetzes liegt es am Bundesverfassungs
gericht, dem Steuergesetzgeber die verfassungsrechtlichen Grenzen aufzuzeigen.

1 S. dazu unten Teil  3 Abschnitt C.I.2.b)aa).
2 J. Lang, StuW 2007, 3 (4); G. Schuppert, Verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe bei der 

verfassungsgerichtlichen Überprüfung von Steuergesetzen, in: FS Zeidler, 1987, S.  691 (691 ff.).
3 J. Lang, DStJG 23 (2000), 1 (5); ähnlich J. Hey, StuW 2005, 317 (325).
4 J. Hey, StuW 2015, 3 ff.
5 S. Schüler-Täsch/M. Schulze, DStR 2015, 1137 (1138 f.).
6 C. Seiler, VVDStRL 75 (2016), 333 ff.
7 J. Isensee, Referat, in: Sitzungsbericht über die Verhandlungen des Deutschen Juristen-

tages 1988, S. N 32 (N 36).
8 J. Isensee, Referat, in: Sitzungsbericht über die Verhandlungen des Deutschen Juristen-

tages 1988, S. N 32 (N 36); G. Kirchhof, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EstG/KStG, 265. EL 
2014, Einf. EStG Rn.  100.



2 Einleitung

Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit der Einfluss des Bundesverfassungs-
gerichts auf das Steuerrecht reichen soll bzw. darf. Die Bestimmung des Steuer-
tatbestandes ist eine positivistische Entscheidung des Gesetzgebers.9 Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat wiederholt den grundsätzlich weitreichenden 
Spielraum des Gesetzgebers bei der Auswahl des Steuergegenstandes und der 
Bestimmung des Steuersatzes betont.10 Manch einer scheint den Politikern aber 
nicht zu trauen, mit diesem Gestaltungsspielraum verantwortungsvoll umzuge-
hen. Besonders eindringlich schreibt Klaus Vogel:

„Wenn ich aber beobachte, wie wenig Hemmungen die Mehrheit der Politiker hat, Erwerb 
und Vermögen der Steuerzahler – der Bürger – für ihre Zwecke in Anspruch zu nehmen (…), 
wie die Verfügungen über öffentliche Mittel und die Machtausübung durch solche Mittel für 
Politiker zur Droge wird, von der ihnen eine Entwöhnung undenkbar scheint (…), kann ich 
nur hoffen, daß es bei der gegenwärtigen Verfassungsrechtsprechung zu den Maßstäben und 
Grenzen des Steuerrechts bleibt und daß sie in gleicher Richtung fortgeführt wird.“11

Ein zu weitgehendes, „ausuferndes“ Steuerverfassungsrecht birgt jedoch die Ge
fahr, dass daneben die eigene, steuerrechtsspezifische Dogmatik verloren geht, 
die möglicherweise besser geeignet ist, die rechtsgebietsspezifischen Probleme 
zu lösen. So hat man sich auch im Baurecht nach zeitweiser Hoffnung, die Prob-
leme des Baunachbarrechts mit Hilfe von Art.  14 GG lösen zu können, inzwi-
schen wieder auf die fachspezifische Dogmatik rückbesonnen.12 Wenn zu viel in 
die Verfassung hineingelesen wird, führt das zudem zu einer Zementierung des 
Steuerrechts, die nur durch eine Verfassungsänderung aufgebrochen werden 
könnte.13 Das Grundgesetz könnte sich zur Reformsperre wandeln und die Ge-
staltungskraft des einfachen Parlamentsgesetzes als zentrales Handlungs und 
Entwicklungsmittel des demokratischen Rechtsstaats empfindlich verkürzen.14 
Matthias Jestaedt konstatiert gar, angesichts der zunehmenden Konstitutionali-
sierung der Rechtsordnung insgesamt drohe sich der politische Wettbewerb in 
bloßem Verfassungsvollzug zu erschöpfen.15

9 W. Flume, StBJb. 1985/86, 277 (280).
10 Vgl. etwa BVerfG v. 24.1.1962 – 1 BvR 232/60, BVerfGE 13, 318 (328); v. 22.6.1995 –  

2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121 (136); v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98, 1735/00, BVerfGE 107, 27 
(47); v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1 (30); v. 4.2.2009 – 1 BvL 8/05, BVerfGE 123, 
1 (19); v. 24.3.2015 – 1 BvR 2880/11, BVerfGE 139, 1 (13).

11 K. Vogel, Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht, 1999, S.  23.
12 J. Wieland, DStJG 24 (2001), 29 (46) m. w. N.
13 R. Wernsmann, Zunehmende Europäisierung und Konstitutionalisierung als Herausfor-

derungen für den Steuergesetzgeber, in: Schön/Röder (Hrsg.), Zukunftsfragen des deutschen 
Steuerrechts, 2009, S.  161 (182).

14 A. Leisner-Egensperger, DÖV 2013, 533 (539).
15 M. Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht. Was das Gericht zu dem macht, was 

es ist, in: Jestaedt et al. (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, 2011, S.  77 (86).
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Jede verfassungsrechtliche Vorgabe verengt den parlamentarischen Gestal-
tungsraum.16 Werden die Voraussetzungen zu zahlreich, die Hürden zu hoch, 
läuft der Gesetzgeber Gefahr, gelähmt zu werden. Kritisch betrachtet wird ins-
besondere das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Folgerichtigkeits
gebot, wonach der Gesetzgeber eine einmal getroffene Belastungsentscheidung 
folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umzusetzen hat.17 Mit seiner Hil-
fe werde die Normenhierarchie aufgeweicht, indem Gesetze nun nicht mehr an 
der Verfassung als höherrangigem Recht gemessen, sondern auf ihre Konsis-
tenz mit dem sonstigen, einfachrechtlichen System überprüft würden.18 Das 
Bundesverfassungsgericht fordert strikt ein stimmiges gesetzgeberisches Kon-
zept,19 vernachlässigt dabei aber, dass eine demokratische Gesetzgebung Kom-
promisse bedingt.20 Auch und gerade im Steuerrecht „regiert der Kompromiss“.21 
Der Zielkonflikt zwischen Kompromisssuche und folgerichtigen Systement-
scheidungen könnte den Steuergesetzgeber vor kaum zu bewältigende Heraus-
forderungen stellen. Fordert das Bundesverfassungsgericht also vielleicht bis-
weilen zu viel vom Steuergesetzgeber? Bietet das Grundgesetz in der Ausle-
gung des Bundesverfassungsgerichts dem Steuergesetzgeber noch sinnvolle 
Maßstäbe – oder schnürt das verfassungsrechtliche Korsett dem Steuergesetz-
geber bildlich gesprochen die Luft ab?

B. Gegenstand der Arbeit

Die vorliegende Arbeit soll eine kritische Bestandsaufnahme des deutschen 
Steuerverfassungsrechts liefern. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwiefern 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Gestaltungsraum des 
Steuergesetzgebers beschränkt und ob dem Bundesverfassungsgericht ange-
sichts der vorgefundenen Ergebnisse eine größere Zurückhaltung gegenüber 
dem Steuergesetzgeber anzuraten wäre.

16 G. Kirchhof, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, 265. EL 2014, Einf. EStG 
Rn.  198.

17 BVerfG v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1 (31).
18 A. Leisner-Egensperger, DÖV 2013, 533 (534); O. Lepsius, JZ 2009, 260 (262).
19 BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1, 2/07, 1, 2/08, BVerfGE 122, 210 (230 ff.).
20 B. Bryde, Sondervotum zu BVerfG v. 30.7.2008 – 1 BvR 3262/07, 402, 906/08,  BVerfGE 

121, 317 (380 f.); O. Lepsius, Der Staat 52 (2013), 157 (171) m. w. N. Die Notwendigkeit von 
Kompromissen im Rahmen einer demokratischen Gesetzgebung zeigen auch W. B. Barker, 
San Diego L. Rev. 40 (2003), 821 (866) sowie J. H. Birnbaum/A. S. Murray, Showdown at 
Gucci Gulch, 1987, S.  151 auf.

21 O. Lepsius, JZ 2009, 260 (261).
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Als Reflexionsbogen dient ein Vergleich zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Die Vereinigten Staaten bieten sich insbesondere deshalb als Ver-
gleichsland an, weil der U.S. Supreme Court aufgrund seiner Zurückhaltung 
gegenüber Entscheidungen des Steuergesetzgebers gewissermaßen ein Gegen-
modell zum Bundesverfassungsgericht bildet. Der U.S. Supreme Court greift 
allenfalls punktuell unter Berufung auf verfassungsrechtliche Vorgaben korri-
gierend in das einfachgesetzliche Steuerrecht ein. Michael Graetz und Deborah 
Schenk halten gar plakativ fest: „Indeed, today the Constitution seems to stop 
where the Internal Revenue Code begins.“22

Abseits von diesem zentralen Unterschied weisen das Grundgesetz und die 
U.S. Constitution zahlreiche Parallelen auf,23 wodurch sich die beiden Verfas-
sungsordnungen methodisch gut vergleichen lassen.24 Das amerikanische Recht 
ähnelt im Hinblick auf die Existenz einer geschriebenen Verfassung und einer 
Verfassungsgerichtsbarkeit dem deutschen Rechtssystem.25 Sowohl dem ameri-
kanischen Supreme Court als auch dem deutschen Bundesverfassungsgericht 
kommt die Aufgabe zu, die Verfassungsbindung des Gesetzgebers zu überprü-
fen.26 Dabei hat sich das Bundesverfassungsgericht sogar schon Argumenta-
tionshilfe beim U.S. Supreme Court geholt, als es im berühmten LüthUrteil 
einen der Richter des U.S. Supreme Court zitierte.27 Wenngleich das deutsche 
Bundesverfassungsgericht in seiner Konzeption eine „originelle Neuschöp-
fung“ darstellt, stand die Einrichtung der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Deutschland als solche unter amerikanischem Einfluss.28 Bei der Beratung von 
Grundgesetz und Bundesverfassungsgerichtsgesetz wurden immer wieder Be-
züge zum U.S. Supreme Court hergestellt.29 Diese zentralen Gemeinsamkeiten 
legen den Grundstein für den Rechtsvergleich.

22 M. J. Graetz/D. H. Schenk, Federal Income Taxation, 7.  Aufl. 2013, S.  52.
23 W. Brugger, AöR 126 (2001), 337 (351 ff., 359); D. P. Kommers, Der Staat 37 (1998), 335 (338).
24 B. Wieser, Vergleichendes Verfassungsrecht, 2005, S.  21.
25 D. Blumenwitz, Einführung in das angloamerikanische Recht, 7.  Aufl. 2003, S.  34.
26 W. Brugger, Die USVerfassung im Vergleich zum Grundgesetz, in: Krakau (Hrsg.), 

Konflikt der Rechtskulturen? Die USA und Deutschland im Vergleich, 2003, S.  49 (51 f.);  
C. Schönberger, Anmerkungen zu Karlsruhe, in: Jestaedt et al. (Hrsg.), Das entgrenzte Ge-
richt, 2011, S.  9 (27).

27 BVerfG v. 15.1.1958 – 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (208).
28 M. Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht. Was das Gericht zu dem macht, was 

es ist, in: Jestaedt et al. (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, 2011, S.  77 (97 f.); K. Rabl/C. Stoll/M. 
Vasold, Von der amerikanischen Verfassung zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1988, S.  139; ausführlich mit der Vorbildfunktion des U.S. Supreme Court für das Bun-
desverfassungsgericht setzt sich M. Kau, United States Supreme Court und Bundesverfas-
sungsgericht, 2007, auseinander. 

29 M. Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht. Was das Gericht zu dem macht, was 
es ist, in: Jestaedt et al. (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, 2011, S.  77 (81).
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Auch darüber hinaus gibt es viele strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen 
dem Grundgesetz und der U.S. Constitution. Neben dem System der Gewalten-
teilung eint die beiden Verfassungen das Vorhandensein eines Grundrechtsteils, 
der in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wie auch des U.S. 
Supreme Court eine wesentliche Rolle einnimmt. Gemeinsam ist Deutschland 
und den USA auch ihr föderales System. In beiden Ländern ist die Staatsgewalt 
zwischen Nationalstaat und Gliedstaaten aufgeteilt. Die Kompetenzen der Glied-
staaten sind in beiden Ländern ein wichtiges Thema, das auch im Steuerverfas-
sungsrecht eine Rolle spielt.

Grundlegend stellt sich in Deutschland und den USA die gleiche Frage: Wie 
groß ist der Gestaltungsraum des demokratischen Gesetzgebers und wo setzt 
legitime oder gar notwendige verfassungsgerichtliche Kontrolle ein? Obwohl 
beide Gerichte ihre Zurückhaltung gegenüber dem Verantwortungsbereich der 
Legislative betonen, werden sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der 
U.S. Supreme Court immer wieder für ihren mit dem Kompetenzbereich des 
demokratischen Gesetzgebers konfligierenden politischen Einfluss kritisiert.30 
Im Bezug auf das Steuerrecht unterscheidet sich die Situation in den beiden 
Staaten aber erheblich. In Deutschland machen inzwischen „steuerverfassungs-
rechtliche Entscheidungen nach juristischen Sachbereichen den stärksten Anteil 
an den [in der amtlichen Entscheidungssammlung veröffentlichten] Entschei-
dungen des [Bundesverfassungs]gerichts aus“.31 Das Steuerrecht dient daher 
mitunter gar als Innovationsressource für das allgemeine Verfassungsrecht.32 
Dagegen sind steuerverfassungsrechtliche Entscheidungen des U.S. Supreme 
Court äußerst selten. Der Steuergesetzgeber genießt daher in den USA eine bei-
spiellose Freiheit. Einer Anekdote zufolge riet Harlan Stone, ein Richter des 
U.S. Supreme Court, der damaligen Arbeitsministerin Frances Perkins, ein Ge-

30 Kritik am Bundesverfassungsgericht üben etwa P. Dann, Der Staat 49 (2010), 630 (630, 
633 f.); C. Hillgruber, JZ 2011, 861 (862 f.); M. Piazolo, „Ein politisch Lief! Pfui! Ein garstig 
Lied?“, in: von Ooyen/Möllers (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht im politischen Sys-
tem, 2006, S.  293 m. w. N.; R. Scholz, Karlsruhe im Zwielicht, in: FS Stern, 1997, S.  1201 
(1201 ff.) m. w. N.; M. Schulte, DVBl 1988, 1200 (1204); H. Schulze-Fielitz, AöR 122 (1997), 1 
(8); für die Kritik am U.S. Supreme Court s. etwa J. D. Casper, Am. Pol. Sci. Rev. 70 (1976), 
50 (56); O. W. Holmes, Sondervotum zu Lochner v. New York, 198 U.S.  45, 75 (1905); R. H. 
Jackson, The Struggle for Judicial Supremacy, 1941, S.  175; B. Leiter, Hastings L. J. 66 (2015), 
1601 ff.; F. D. Roosevelt, in: The Public Papers and Adresses of Franklin D. Roosevelt, 1941, 
S.  126; A. Scalia, Sondervotum zu Obergefell v. Hodges, 576 U.S. __ (2015).

31 M. Droege, JöR 64 (2016), 539 (540) unter Verweis auf C. Waldhoff, Die Verwaltung 48 
(2015), 85 (85). Die Aussage bezieht sich auf die in der amtlichen Entscheidungssammlung 
der Bände 118 bis 134 veröffentlichten Entscheidungen. 

32 M. Droege, JöR 64 (2016), 539 (540, 550); s. a. S. Kempny, JöR 64 (2016), 477 (487); 
kritisch J. Wieland, JöR 64 (2016), 505 (512 ff.).
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setzgebungsvorhaben als Steuergesetz zu formulieren, um verfassungsrecht-
liche Probleme zu umgehen: „The taxing power, my dear, the taxing power. You 
can do anything under the taxing power.“33

Angesichts der strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen dem deutschen und 
dem amerikanischen Verfassungsrecht ist der Kontrast zwischen der Zurück-
haltung, mit welcher der U.S. Supreme Court die Rationalität von Steuergeset-
zen überprüft, und dem immer wieder zu beobachtenden Engagement des Bun-
desverfassungsgerichts durchaus bemerkenswert. Die vorliegende Arbeit soll 
diesem Kontrast auf den Grund gehen.

Der Begriff des Steuerverfassungsrechts umfasst die Gesamtheit der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben für das Steuerrecht, also sowohl Vorgaben für den 
Steuergesetzgeber als auch solche für die Steuerverwaltung und die Steuer-
rechtsprechung.34 Da in der vorliegenden Arbeit der Zielkonflikt zwischen dem 
Gestaltungsraum des demokratischen Gesetzgebers und legitimer verfassungs-
gerichtlicher Kontrolle im Fokus steht, werden nur jene Vorgaben des Steuer-
verfassungsrechts in den Blick genommen, die Auswirkungen auf den gesetz
geberischen Gestaltungsraum haben. Insbesondere die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben für das Steuerverfahren werden daher ausgeblendet.35

Um die Auswirkungen des Steuerverfassungsrechts auf den gesetzgeberi-
schen Gestaltungsraum greifbar zu machen, behandelt die vorliegende Arbeit 
das Steuerverfassungsrecht der beiden Untersuchungsländer nicht isoliert, son-
dern richtet den Blick jeweils auch auf die Grundzüge des einfachen Rechts. Als 
Referenzgebiet dient die Einkommensteuer als (einstmalige) „Königin der Steu-
ern“36. Auf die anderen Steuern wird nur in ihren Bezügen zur Einkommen
steuer eingegangen. Aspekte des internationalen Steuerrechts sowie die Be
steuerung von Personengesellschaften werden ebenfalls von der Untersuchung 
ausgeklammert.

Die Einbeziehung des einfachen Rechts erscheint gerade auch deshalb interes-
sant, weil in Deutschland und den USA gleichermaßen über den schlechten Zu-
stand des Steuerrechts geklagt wird. Während in Deutschland manche auf das 
Steuerverfassungsrecht als Ausweg hoffen,37 bleibt in den USA scheinbar nur der 

33 F. Perkins, Rede vor der Social Security Administration: The Roots of Social Security 
(23.10.1962), nachzulesen unter https://www.ssa.gov/history/perkins5.html (zuletzt aufgeru-
fen 26.11.2019).

34 C. Waldhoff, HStR V, 3.  Aufl. 2007, §  116 Rn.  98.
35 Vgl. dazu etwa J. Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 23.  Aufl. 2018, §  3 Rn.  181, 185 f., 230 ff.
36 Vgl. etwa D. Birk/M. Desens/H. Tappe, Steuerrecht, 20.  Aufl. 2017, Rn.  577.
37 S. etwa D. Birk, DStR 2009, 877 (881); K.-D. Drüen, Stuw 2013, 72 (82 f.); K. Tipke, Die 

Steuerrechtsordnung, Bd.  3, 2.  Aufl. 2012, S.  1271; K. Vogel, Verfassungsrechtsprechung 
zum Steuerrecht, 1999, S.  23.
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Weg über die Politik. Ein Vergleich der Dogmatik des einfachen Rechts und der 
spezifischen Auswirkungen des Steuerverfassungsrechts kann daher auch Aus-
kunft darüber geben, ob das deutsche Steuerverfassungsrecht wirklich als Hoff-
nungsträger für die Zukunft des deutschen Steuerrechts gesehen werden kann.

Weder die Grundstrukturen des Einkommensteuerrechts noch das Steuerver-
fassungsrecht lassen sich allein aus ihrem Status quo heraus begreifen. Deshalb 
bezieht die vorliegende Arbeit in begrenztem Umfang jeweils auch die histori-
sche Entwicklung mit ein. Weil eine umfassende Darstellung der Geschichte 
des deutschen Steuerverfassungsrechts den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
würde, beschränken sich die historischen Ausführungen auf die Zeit ab der 
Weimarer Republik.38 

C. Forschungsstand und Methode

I. Behandlung der Thematik im Schrifttum

Sowohl das deutsche Steuerverfassungsrecht als auch die Prinzipien des deut-
schen Einkommensteuerrechts sind in der Literatur vielfach und umfassend be-
handelt worden. Christian Waldhoff schrieb schon 1997, die gesamte Literatur 
zur Frage der verfassungsrechtlichen Bindung des Steuergesetzgebers in 
Deutschland sei kaum noch zu überschauen.39 Seitdem ist noch einiges an Lite-
ratur dazugekommen.40 Als wegweisende Arbeiten sind etwa die Arbeiten von 

38 Zur Geschichte des deutschen Steuerverfassungsrechts vor Weimar s. K. Oechsle, Die 
steuerlichen Grundrechte in der jüngeren deutschen Verfassungsgeschichte, 1993, S.  37 ff; C. 
Waldhoff, Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Steuergesetzgebung im Vergleich Deutsch-
land – Schweiz, 1997, S.  41 ff., 211 ff.

39 C. Waldhoff, Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Steuergesetzgebung im Vergleich 
Deutschland – Schweiz, 1997, S.  35.

40 S. etwa D. Birk, DStR 2009, 877 ff.; S. Breinersdorfer, StuW 2009, 211 ff.; M. Desens, 
StuW 2016, 240 ff.; U. Di Fabio, JZ 2007, 749 ff.; M. Droege, StuW 2011, 105 ff.; ders., JöR 64 
(2016), 539 ff.; J. Englisch, Folgerichtiges Steuerrecht als Verfassungsgebot, in: FS Lang, 
2010, S.  167 ff.; J. Hey, StBJb. 2007/08, 19 ff.; dies., StuW 2015, 3 ff.; M. Jachmann, Nachhal-
tige Entwicklung und Steuern. Ansätze zu einer an der Gemeinwohlverantwortung des Ein-
zelnen ausgerichteten Lastenverteilungsgerechtigkeit, 2003; S. Kempny, StuW 2014, 185 ff.; 
H.-E. Kiehne, Grundrechte und Steuerordnung in der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, 2004; F. Kirchhof, StuW 2002, 185 ff.; P. Kirchhof, Besteuerung im Verfas-
sungsstaat, 2000; ders., Der Schutz des Steuerpflichtigen durch Verfassungsrecht und Ver-
fassungsrechtsprechung, in: Birk (Hrsg.), Steuerrecht und Verfassungsrecht – Zur Rolle der 
Rechtsprechung bei der verfassungskonformen Gestaltung der Steuerrechtsordnung, 2009, 
S.  12 ff.; ders., StuW 2011, 365 ff.; ders., JöR 64 (2016), 553 ff.; R. Mellinghoff, Stbg. 2005, 1 ff.; 
ders., Verfassungsgebundenheit des Steuergesetzgebers, in: FS Bareis, 2005, S.  171 ff.; ders., 
Verfassungsbindung und weiter Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, in: FS Spindler, 
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Klaus Vogel 41, Paul Kirchhof 42, Karl Heinrich Friauf 43, Klaus Tipke 44 und 
Heinrich Weber-Grellet 45 hervorzuheben. Einen guten Überblick auch über die 
jüngeren Entwicklungen bieten die Kommentierung von Gregor Kirchhof 46 so-
wie die Ausführungen von Johanna Hey in Tipke/Lang47 oder das Lehrbuch von 
Birk/Desens/Tappe48.

Im Hinblick auf die Strukturprinzipien des deutschen (Einkommen)Steuer-
rechts ist das dreibändige Werk von Klaus Tipke über „Die Steuerrechtsord-
nung“ bis heute richtungsweisend.49 Einen guten Überblick liefert auch das da-
rauf aufbauende Lehrbuch zum Steuerrecht von Tipke/Lang. Das Gleiche gilt 
für das Lehrbuch von Dieter Birk, Marc Desens und Henning Tappe. Tiefer-
gehende Ausführungen zu einzelnen Prinzipien des Einkommensteuerrechts 
enthalten die Habilitationsschriften von Joachim Lang über „Die Bemessungs-

2011, S.  153 ff.; ders., FR 2012, 989 ff.; A. Musil, JöR 64 (2016), 443 ff.; U. Palm, JöR 64 (2016), 
457 ff.; H.-J. Papier, DStR 2007, 973 ff.; H. Schaumburg/H. Schaumburg, Legislativer Gehor-
sam im Steuerrecht, in: FS Spindler, 2011, S.  171 ff.; W. Schön, „Rückwirkende“ Klarstellun-
gen des Steuergesetzgebers als Verfassungsproblem, in: FS Lang, 2010, S.  221 ff.; ders., JöR 
64 (2016), 515 ff.; H. Schwab/C. Ende, Verfassungsrechtliche Prinzipien im Steuerrecht – An-
merkungen eines Steuerberaters, in: FS Spindler, 2011, S.  203 ff.; T. Thiesen, Steuerverfas-
sungstheorie, 2008; K. Tipke, StuW 2007, 201 ff.; ders., JZ 2009, 533 ff.; C. Waldhoff, HStR V, 
3.  Aufl. 2007, §  116 Rn.  98 ff.; ders., Die „andere Seite“ des Steuerverfassungsrechts, in: 
Schön/Beck (Hrsg.), Zukunftsfragen des Steuerrechts, S.  125 ff.; ders., JöR 59 (2011), 119 ff.; 
ders., Die Verwaltung 48 (2015), 85 ff.; H. Weber-Grellet, Steuern im modernen Verfassungs-
staat, 2001; ders., FR 2011, 1028 ff.; R. Wernsmann, Zunehmende Europäisierung und Kon
stitutionalisierung als Herausforderungen für den Steuergesetzgeber, in: Schön/Beck (Hrsg.), 
Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, 2009, S.  161 ff.; J. Wieland, JöR 64 (2016), 505 ff.

41 S. etwa K. Vogel, JbFSt. 1970/71, S.  49 ff.; ders., Verfassungsgrenzen für Steuern und 
Staatsausgaben, in: FS Maunz, S.  415 ff.; ders., Der Staat 25 (1986), 481 ff.; ders., DStJG 12 
(1989), 123 ff.; ders.,Verfassungsrechtsprechung zum Steuerrecht, 1999.

42 S. etwa P. Kirchhof, Besteuerungsgewalt und Grundgesetz, 1973; ders., Besteuerung 
im Verfassungsstaat, 2000; ders., VVDStRL 39 (1981), 213 ff.; ders., StuW 1985, 319 ff.; ders., 
DStJG 24 (2001), 9 ff.; ders., HStR V, 3.  Aufl. 2007, §  118; ders., AöR 128 (2003), 1 ff.; ders., 
Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Steuern, in: Kirchhof/Birk/Lehner (Hrsg.), 
Steuern im Verfassungsstaat, 1996, S.  27 ff.

43 K. H. Friauf, DStJG 12 (1989), 3 ff.
44 K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd.  1, 2.  Aufl. 2000, S.  105 ff.; Bd.  3, S.  1307 ff., 

S.  1550 ff.; ders., StuW 1971, 2 ff.; ders., DStZ/A 1975, 406 ff.; ders., Über die Misere der Steuer-
gesetzgebung, in: FS Haubrichs, S.  89 ff.; ders., BB 1973, 157 ff.; ders., Steuergerechtigkeit in 
Theorie und Praxis, 1981.

45 H. Weber-Grellet, Steuern im modernen Verfassungsstaat, 2001, S.  27 ff.
46 G. Kirchhof, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, 265. EL 2014, Einf. EStG 

Rn.  100 ff.
47 J. Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 23.  Aufl. 2018, §  3 Rn.  90 ff.
48 D. Birk/M. Desens/H. Tappe, Steuerrecht, 20.  Aufl. 2017, Rn.  155 ff.
49 Zu den Prinzipien der Einkommensteuer s. insbes. K Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 

Bd.  1, S.  67 ff. und Bd.  2, S.  604 ff.
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grundlage der Einkommensteuer“ sowie von Dieter Birk über das „Leistungs-
fähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen“.

Die Darstellung des deutschen Steuerverfassungsrechts sowie der Prinzipien 
der Einkommensteuer in der vorliegenden Arbeit dient angesichts der umfas-
senden Behandlung der Thematik im Schrifttum lediglich als Grundlage für 
den Rechtsvergleich und beschränkt sich daher auf die Darstellung der Grund-
strukturen.

Weniger umfassend ist die Literatur zum amerikanischen Steuerverfassungs-
recht sowie zu den Prinzipien des amerikanischen Einkommensteuerrechts. Ei-
nen guten Einstieg in das amerikanische Einkommensteuerrecht bietet das 
Lehrbuch von Marvin Chirelstein und Lawrence Zelenak50. Wesentlich umfang-
reicher ist das Lehrbuch von Michael Graetz und Deborah Schenk, welches im 
Stil eines casebook insbesondere die Rechtsprechung zum Steuerrecht behan-
delt.51 Aus deutscher Sicht ist das amerikanische Steuerrecht von Andreas Strie-
gel 52, Jörg Kroschel 53 und Jörg-Dietrich Kramer54 behandelt worden. Eine um-
fassende Prinzipienlehre, wie sie Klaus Tipke für das deutsche Steuerrecht vor-
gelegt hat55, gibt es für das amerikanische Steuerrecht nicht.

Auch die verfassungsrechtliche Bindung des Steuergesetzgebers findet in der 
amerikanischen Literatur kaum Aufmerksamkeit. Die Lehrbücher von Chirel-
stein/Zelenak sowie von Graetz/Schenk etwa streifen die Thematik nur am Ran-
de; umfassende systematische Darstellungen gibt es kaum. Seltene Ausnahmen 
bilden hier Erik Jensens „The Taxing Power“ aus dem Jahr 2005 sowie Jasper 
Cummings „The Supreme Court, Federal Taxation, and the Constitution“ aus 
dem Jahr 2013. Jensen befasst sich ausführlich mit den historischen Hintergrün-
den sowie der heutigen Bedeutung der ausdrücklichen Schranken der amerika-
nischen Verfassung für den Steuergesetzgeber. Auf andere verfassungsrecht-
liche Grenzen, insbesondere die Implikationen der Grundrechte, geht Jensen 
nur am Rande ein. Cummings bietet einen thematisch sortierten Überblick über 
die gesamte Rechtsprechung des U.S. Supreme Court im Bereich des Steuerver-
fassungsrechts. Dabei bezieht Cummings auch Fragestellungen abseits der aus-
drücklichen Schranken für den Steuergesetzgeber mit ein, darunter auch solche 
zu den grundrechtlichen Grenzen des Steuerrechts sowie Fragen des Steuer-
straf- und Steuerverfahrensrechts.

50 M. A. Chirelstein/L. Zelenak, Federal Income Taxation, 13.  Aufl. 2015.
51 M. J. Graetz/D. H. Schenk, Federal Income Taxation. Principles and Policies, 7.  Aufl. 2013.
52 A. Striegel, Grundlagen des USamerikanischen Steuerrechts, 2.  Aufl. 2013.
53 J. Kroschel, Federal Income Tax der Vereinigten Staaten von Amerika, 2000.
54 J.-D. Kramer (Hrsg.), Grundzüge des USamerikanischen Steuerrechts, 1990.
55 S. o. Fn.  49.



10 Einleitung

Anders als der deutsche Teil kann sich der amerikanische Teil dieser Arbeit 
somit nicht auf einen reichen Fundus an Literatur stützen. Insofern liefert der in 
dieser Arbeit enthaltene, aus der vorhandenen Rechtsprechung und Literatur 
destillierte Überblick über die grundlegenden Prinzipien des amerikanischen 
Einkommensteuerrechts und die einschlägige Rechtsprechung zum Steuerver-
fassungsrecht einen Beitrag zur Erschließung der Thematik insbesondere für 
den deutschsprachigen Leser.

Rechtsvergleichende Arbeiten zwischen Deutschland und den USA gibt es in 
großer Zahl. Im Hinblick auf das Verfassungsrecht sind insbesondere die Arbei-
ten von Winfried Brugger56 und Donald Kommers57 hervorzuheben. Im Bereich 
des Steuerrechts sind vor allem einzelne Rechtsinstitute verglichen worden.58 
Weitaus seltener sind steuerverfassungsvergleichende Arbeiten zu finden. 1997 
hat Christian Waldhoff eine umfassende rechtsvergleichende Studie über die 
verfassungsrechtliche Bindung des Steuergesetzgebers in Deutschland und der 
Schweiz vorgelegt, die exkursartig auch auf die Vorgaben der amerikanischen 
Bundesverfassung und der Gliedstaatenverfassungen eingeht.59 Auch Victor 
Thuronyis „Comparative Tax Law“ behandelt unter anderem die verfassungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen des Steuerrechts und geht dabei in aller Kürze 
auch auf die Situation in Deutschland und den USA ein.60 Einen Vergleich der 

56 S. etwa W. Brugger, Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, 1987; ders., Einführung in das öffentliche Recht der USA, 2.  Aufl. 
2001; ders., Demokratie, Freiheit, Gleichheit. Studien zum Verfassungsrecht der USA, 2002; 
ders., Die USVerfassung im Vergleich zum Grundgesetz, in: Krakau/Streng (Hrsg.), Kon-
flikt der Rechtskulturen? Die USA und Deutschland im Vergleich, 2003, S.  49 ff.

57 S. etwa D. P. Kommers/R. A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal 
Republic of Germany, 2012; D. P. Kommers, Der Staat 37 (1998), 335 ff.; ders., The Grundge-
setz: An American Perspective, in: Krakau/Streng (Hrsg.), Konflikt der Rechtskulturen? Die 
USA und Deutschland im Vergleich, 2003, S.  37 ff.; ders., S. Cal. L. Rev. 53 (1980), 657 ff.; 
ders., Emory L. J. 40 (1991), 837 ff.; ders., Judicial Politics in West Germany: A Study of the 
Federal Constitutional Court, 1976. 

58 S. etwa M. Bernhardt, Einkünfte versus Income. Eine systemvergleichende und wer-
tende Betrachtung des deutschen Einkünftebegriffs und dessen USamerikanischen Syno-
nyms, insbesondere dargestellt am Beispiel der Vermietung und Verpachtung von Wohnim-
mobilien, 2000; M. Geringhoff, Die nachgelagerte Besteuerung der Zukunftssicherung in den 
USA und in Deutschland, 2009; B. Hohaus, Notwendige Erwerbsaufwendungen im briti-
schen, USamerikanischen und deutschen Steuerrecht, 1998; L. Kullmer, Die Ehegattenbe-
steuerung. Ihre Geschichte, Problematik und Neuregelung in Deutschland, diskutiert unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen in den USA, 1960; G. Vorwold, Die Ehe- und Familien-
besteuerung im Licht der USamerikanischen Veränderungen, 1991; I. Werner, Die Mindest-
besteuerung im deutschen und USamerikanischen Einkommensteuerrecht, 2001.

59 C. Waldhoff, Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Steuergesetzgebung im Vergleich 
Deutschland – Schweiz, 1997, S.  371 ff.

60 V. Thuronyi, Comparative Tax Law, 2003, S.  64 ff.
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